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Schulbezirkssatzung 
 
 

Auf der Grundlage des § 4 Absatz 4 der Amtsordnung für das Land Brandenburg ( AmtsO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10.10.2001 ( GVBl.I/01 Seite 188) zuletzt geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes zur Entlastung der Kommunen von pflichtigen Aufgaben vom 04.06.2003 ( GVBl.I/03 
Seite 172, 176) in Verbindung mit § 5 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg ( GO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10.10.2001 ( GVBl.I/01 Seite 154) zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes zur Zusammenführung von überörtlicher Prüfung und allgemeiner Kommunalaufsicht 
sowie zur Änderung des Landesrechnungshofes und anderer Gesetze vom 22.06.2005 ( GVBl.I/05 
Seite 210) und dem § 106 Absatz 1 und Absatz 5 Nr. 1 des Gesetzes über die Schulen im Land 
Brandenburg ( Brandenburgisches Schulgesetz- BbgSchulG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 02.08.2002 ( GVBl. I/02 Seite 78) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24.05.2005 
( GVBl.I/05 Seite 196) hat der Amtsausschuss des Amtes Lieberose / Oberspreewald in seiner 
Sitzung am 30.03.2006 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Zuständige Grundschule 
§ 3 Schulbezirk Grundschule Lieberose 
§ 4 Schulbezirk Grundschule Straupitz 
§ 5 Überschneidungsgebiete 
§ 6 Inkrafttreten 
§ 7 Außerkrafttreten 
 
 
 
§ 1 Geltungsbereich 
Diese Schulbezirkssatzung gilt für die Grundschulen, die sich in Trägerschaft des 
Amtes Lieberose / Oberspreewald befinden.  
 
 
§ 2 Zuständige Grundschule 
Mit der Bestimmung von Schulbezirken wird die für den jeweiligen Wohnsitz der 
Grundschüler und Grundschülerinnen zuständige Grundschule festgelegt. Es besteht 
hier grundsätzlich keine Wahlmöglichkeit. Eine unzulässige Beschränkung des 
Rechts auf Bildung und des damit verbundenen Auswahlrechts ergibt sich hieraus 
nicht, da dieses sich auf die Wahl eines bestimmten Bildungsganges, nicht aber auf 
die Wahl einer bestimmten Schule bezieht. 
 
 
§ 3 Schulbezirk Grundschule Lieberose 
Den Schulbezirk der Ludwig- Leichhardt- Oberschule des Amtes 
Lieberose/Oberspreewald – Grundschulteil- bilden das Stadtgebiet Lieberose, das 
Gemeindegebiet Jamlitz und das Gemeindegebiet Schwielochsee mit den Ortsteilen 
Goyatz, Jessern, Ressen- Zaue und Speichrow.  
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§ 4 Schulbezirk Grundschule Straupitz 
Den Schulbezirk der Grundschule Straupitz bilden das Gemeindegebiet Straupitz, 
das Gemeindegebiet Neu Zauche, das Gemeindegebiet Byhleguhre- Byhlen, das 
Gemeindegebiet Alt Zauche- Wußwerk und das Gemeindegebiet Spreewaldheide mit 
den Ortsteilen Laasow, Sacrow und Waldow. 
 
 
§ 5 Überschneidungsgebiet 
Für die Überschneidungsgebiete der Grundschulen entscheidet das Schulamt des 
Amtes Lieberose / Oberspreewald, welche die für den jeweiligen Wohnort zuständige 
Schule ist. Zu den Überscheidungsgebieten gehören die Ortsteile Lamsfeld- Groß 
Liebitz und Mochow der Gemeinde Schwielochsee sowie der Ortsteil Butzen der 
Gemeinde Spreewaldheide. 
 
 
§ 6 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
§ 7 Außerkrafttreten 
Gleichzeitig treten die Satzung über die Bildung von Schulbezirken für die 
Grundschulen des Amtes Oberspreewald vom 22.01.1998 und die Satzung über die 
Bildung des Schulbezirkes für die Grundschule des Amtes Lieberose vom 
26.05.1998 außer Kraft. 
 
 
 
 
Straupitz ,den 30.03.2006 
 
 
 
 
gez. Boschan 
Amtsdirektor 


